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Das Problem der sıttliıchen Norm

Unzeitgemäße un zeitgemäße Gedanken Fall VO Notstand

Man kann über Normen VO verschıiedenen wissenschaftstheoretischen Standpunkten
AaUuS diskutieren Gegenwartig wırd das Feld noch weithin beherrscht VO  —j den Norm-
analysen und Normkritiken der Soziologıe S1e haben 1e] Staub aufgewirbelt 1Ne

kaum überschaubare Iıteratur hervorgebracht doch 1ST bezweifeln, ob S1IC

wirklich hilfreichen Eiınweilsune des Menschen Beıtrag geleistet haben hne ıhre
Verdienste für die Theorie schmälern wollen wırd INa  } den Argwohn nıcht l0s, daß
S1C; W as ıhre Auswiırkung auf das konkrete Ethos betrift eher Verunsicherung
des sittlichen Bewuftseins geführt haben uch daß S1IE teilweise Zugpferden 1ıdeo-
logisch bestimmter Interessen geworden sınd kann nıcht übersehen werden ! emge-
genüber soll den nachfolgenden Überlegungen versucht werden, das Normproblem

Kontext verlässıg humanwissenschaftlicher Ergebnisse den rıft bekommen
1e] verdankt diese Darstellung dem interdiszıplınären Gespräch MI1LT AauUsSsgEeEW1ECSCNCH
Vertretern einschlägiger Diszıplinen.

Man kann gewi1ß nıcht AScCH, daß der Begriff „Norm“” SsSEe1INETr heutigen, azußerst
vielfältigen und kaum überschaubaren Verwendung 1ST trohgemute Stimmun-
SCH erwecken Wenn CELWA, W 4s Ja sehr naheliegend SC1IN dürfte, VO  ; Arbeitsnorm
gesprochen wırd etällt nıcht WENISC Menschen e1in Unbehagen S1C WIittfern AuUsSs e1iN-

schlägigen Erfahrungen heraus, daß da Gewalttätiges nach ihnen greift S1C MiIt

Zwang, Reglementierung un Leistungsdruck überzieht un dies nıcht 1Ur während
der regulären Arbeitszeıt sondern auch dem VO ıhnen heılıig gehaltenen Prıvat-
leben Nıcht anders verhält sıch WENN allgemeın gesellschaftlıchen Kontext VO

„Normen“ die Rede 1ST Den meılnsten erscheint CS, als gehe dabei die mehr oder
WECN1LgCI INA”asSSıIVe Geltendmachung VO  — institutionell abgesicherten und verfestigten
Verhaltensanforderungen, welche Freizügigkeıt un Mobilıität behindern, den Fluß des
Lebens erstarren lassen un VOT allem die schöpferische Phantasıe WI1e die freie Inıtıa-
LLVE ZzUu Erlahmen bringen

Von solchen un äÜhnlich NegatıV Mutmaßungen her mu{ 7zweiıtellos W1C6C-

spältige Gefühle hervorrufen, da{fß SEIT IN elit der Begriff Norm sıch auch als
summarische Kennzeichnung der bıindenden siıttlichen Verhaltensregeln eingebürgert
un dıe bıslang geläufigen Benennungen, WIe Gebot Gesetz, Weısung, verdrängt bzw
EerSetzZt hat Stellt INa  - zudem die Abkunft des Begriffs Aaus dem Rechtsbereich Rech-
NUunNngs, 1ST die Befürchtung nıcht VO  4 der and wWwWEeIisen daß die Moral“ die
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ohnehin schwer SCHUS hat Mißdeutungen ıhrer selbst Herr werden, MIt einem
sätzlichen Handıcap belastet wiırd, sotfern S1e als Lehre VO der sıttlichen Normierung
des Menschen die Oftentlichkeit trıtt.

Indes wıegt aufs Ganze gesehen dıese mehr die Außenseite heutiger Ethik betreftfende
Beeinträchtigung wenıg angesichts der realen Sıtuatlion, 1in der siıch der SESAMTE, MI1t
„sıttlıcher Normierung“, bzw „sıttlıchen Normen“ umschreibende Komplex3
wärtıg vorfindet. Es 1St bestimmt nıcht W  , 1n Hınblick auf diese Lage auf
eiınen ausgesprochenen Notstand erkennen.

Normzertall

Zumindest 1n unNnseTEN Breiten haben sıttlıche Normen derzeıt nıcht leicht, unbe-
fangene un unvoreingenommene Verständnisbereitschaft finden, bereitwillig Nner-

kannt un befolgt werden. Man ıhnen nıcht mehr. Der Umgang mi1t ihnen
konzentriert sıch mehr un mehr auf iıne permanente Kritik un Infragestellung. Na-
türlıch 1St INa  z sıch dabe; bewulßit, dafß ganz ohne Spielregeln menschlıches Daseın nıcht

meıstern ist; doch sollen nıcht eintach die „bestehenden“ Normen se1n, welche
ungeprüfte Zustimmung verdiıenen. Eindringlich spiegelt sıch die tiefgreifende Krıiıse, 1in
dıe die sıttliıchen Normen geraten sınd, ın der fachspezifischen Liıteratur wıder: Schlag-

un Tıtel wI1e „Normen noch aktuell?“ ‚Moral ohne Normen“, „Normkritik“,
“ \Was gılt noch?“ beherrschen weiıthın das Feld

Diıesen Zustand als kurzerhand unumgänglich notwendig, als fortschritrtlich un 1iNSO-
tern als „gesund“ beurteıilen, ware voreılıg. Er verlangt selinerseılts kritische Aus-
leuchtung.

Zunächst einmal mu{ß offen ausgesprochen werden, daß das Verhältnis weıter Schich-
ten uNserer Gesellschaft den sıttliıchen Normen nıcht 1Ur „gestört“, sondern VO  $

einer deutlichen Phase des Abschwungs betroften 1St Was da VOT sıch geht, 1St eın echter
Normzerfall, den ILEL  = nıcht wIıe das Matussek Jüngst versuchte als blo{ß „per1-
phere un zußerliche Erscheinung“ * abtun kann. Dieses bel SItZt tief. Es deutet auf
das Wiıderstreben, sıch überhaupt konkret-verbindlichen Normierungen unterstellen,
auf die Weıigerung (nıcht blofß aut das Unvermögen), sıttliıche Normen als
akzeptieren, das dıe Integrität un Stabıilität des Humanum gewährleistet. Solche {n
willigkeit trıtt natürlıch nıcht often ZUTLagC. Sıe weiß sıch ZU Teıl recht geschickt
verschleiern, eLIwa durch das imponi1erende Gehabe sSoOgenannter wissenschaftlicher
Normkrrıtik. Überspitzt ausgedrückt könnte INa  z} SagcCH. W 4as viele möchten, sınd keine
besseren, durch kritische Reflexion abgeklärte un damıt „passende“ Normen,
sondern möglıchst überhaupt keine Normen, zumiındest wen1g Normen W1e gerade
noch tragbar. Es steht nıcht sosehr ıne emanzıpierte, VO jeglicher Fremdbevormun-
dung freie Moral, sondern die Emanzıpatıon VO  —_ der Moral als solcher Zur Debatte.

Natürlich werden manche finden, dıese Aufstellungen sel]en summarisch, pess1-
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mistisch, S1€e würden nıcht leugnende Randerscheinungen in ungerechtfertigter Weiıse
verallgemeinern, un ürften doch die mannıgfachen Anzeıchen eıner siıttlichen Auf-
wärtsentwicklung nıcht unterschlagen werden. Solche Anzeichen einer Autwärtsent-
wicklung sınd durchaus vorhanden und sollen ın ihrer Bedeutung für die Zukunft nıcht

gering veranschlagt werden (Suche nach Lebenssinn, Sens1ibilität für die Nöte des
Nächsten uSW.).

Indes spricht doch ein1ges dafür, daß der eigentliche „Generalkurs“ des zeıtgenÖss1-
schen Ethos stärker VO destruktiven als VO  m bewahrenden und siıchernden Trends
durchsetzt 1St Zu verweısen ware auf die verschiedenen, sıcher nıcht 1U modisch INSP1-
rierten Spielarten des Nıhılısmus, Anarchısmus, die Resignatıon VO  —$ dem Menschseın
überhaupt, dıe blanke ust Zerstören, die Ausbrüche VO Vandalısmus. Das alles
1St Attsam ekannt un wiırd VO Kennern der Szene keineswegs ın seıiner Tragweıte
verharmlost.

Was aber VOrTr allem denken 21Dt, obschon den Bereich der Ethik unmıttelbar
nıcht berühren scheıint, IST dıe Beobachtung, da{ß auch staatliche (jesetze kaum
noch Achtung abnötigen, sondern dort, S1e den eıgenen, prıvaten Intentionen un
den vermeiıntlichen gesellschaftlıchen Interessen 7zuwiıder sınd, kurzerhand außer raft
ZESETZL werden, ohne dafß der Gesetzgeber die Entschlossenheit aufbrächte, die ertor-
derliche (Gesetzestreue erzwıngen. Schon haben sıch auch geschlossene Gruppen VO

beträchtlicher Fasziınationskraft gebildet, welche dıe eErmanenNte un provozıierte Miß-
achtung der gesetzlichen Normen ıhrem Programm erhoben haben Wıe weıt Veli-

breitet diese (jesetzesuntreue tatsächlich iSt; zeıgen nebst anderen auch dıejenıgen, wel-
che 1M Straßenverkehr dıe bestehenden Vorschriften NUu  —+ dann einhalten, WenNnn S1€e sıch
VO den Ordnungshütern beobachtet bzw verfolgt glauben.

Man kann demgegenüber nıcht einwenden, da{fß die Ignorierung staatliıcher (zesetze
noch keın schlüssıges Indiz dafür abgebe, da{ß in der den iufßeren Kontrollorganen
nıcht zugänglıchen one des sittlıchen Verhaltens die Dınge ebenfalls A Schlechten
bestellt selen. Davon abgesehen, dafß dıe elementaren Grundgesetze gesellschaftliıchen
Zusammenlebens immer auch den Kodex des sittlichen Miniımalverhaltens repräsentie-
ren, muf{fß doch 1n aller Klarheit erkannt werden: sobald in eiıner Gesellschaft die Lra-

genden Gesetze, die wırklıch 1LUFr das für das Zusammenleben unumgänglıch Notwen-
dıge abzusichern versuchen, keine Gefolgschaft mehr finden 1St nıcht damıt rechnen,
da{fß die MIt juristischen Kategorıien nıcht mehr fixierbaren, eigentlich sittlichen Ertor-
dernisse, VO  —$ allem die hochliegenden, noch ungebrochen sıch behaupten können, zumal
ıhnen auszuweıichen wesentlich risıkoloser 1St als den Gesetzesnormen.

ber auch das collte nıcht übersehen werden: Sobald bestehende sıttlıche Normen
ındıyıduellen W1e€e kollektiven Interessen entgegenstehen, ISt INa  3 schnell MIt dem Urteıil
bei der Hand, dafß s1e nıcht mehr tauglıch sind un ıhr „Recht“ verloren haben Von
daher 1St schliefßlich verstehen, DG der Streıit dıe „Grundwerte“ der Ge-
sellschaft eın derartıges Ausmaßs annehmen konnte un miıt einem Minımalkonsens hın-
sichtlich des sıttliıch absolut un unbedingt Gebotenen kaum noch rechnen ISt.
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Obwohl der Einfluß wıssenschaftlicher Theorien und Diskussionen auf die Praxıs
des Lebens 1M allgemeınen nıcht überschätzt werden darf, kann INa  — 1m weıteren nıcht
daran vorbeisehen, dafß die Autstellungen der NEUETECN Normkritik mehr ZUur Verwir-
rung als einer verlässıgen Neueinweıisung un Betestigung des sıttlıchen Bewußtseins
beigetragen haben Unter dieser Rücksicht 1St zunächst eiınmal auf das umfassende Be-
streben verweısen, die sıttlıchen Normen W1e die Ethik 1m Ganzen VO  w der Rück-
bındung transzendente oder metaphysische, damıt der menschlichen Disponibilität
ENTIZOgENE Instanzen abzukoppeln. 1e] Mühe wurde darauf verwandt, darzutun,
daß weder möglıch noch notwendig, noch für den Menschen Zut sel, die Sıttlichkeit
1mM „ Jenseits” verankern, s1e AaUuS eiıner anderen one als der des unmıiıttelbar Mensch-
lichen entwickeln. 97  16 Ethik aßt sıch nıcht VO  } einem absoluten Weltgrund her
abstützen. JHe Versuche, dıe 1ın dieser Hınsicht ntie  men worden sınd, sınd gC-
scheıtert, un WAar endgültıig. Der ethisch Handelnde hat keine Rückendeckung.“ In
diesem Zusammenhang tehlte schliefßlich auch nıcht der Hınweis VO  z der Schädlichkeit
einer überweltrlich, relig1ös-transzendenten Moral für ine funktionstüchtige, den huma-
NCN Anliıegen wirklıch Rechnung tragende Sıttliıchkeit 4 Da INa  } dabei miıt einem phı-
losophısch wıe theologisch höchst unsauberen Transzendenzverständnıs operierte, blieb
außer Betracht und wurde auch VO  — jenen nıcht hinreichend wahrgenommen, welche
iıne VO  s Gott her begründete Ethık dennoch behaupten suchten.

Mıt der Lıiquidierung der transzendent-fremdbestimmten Moral gylaubte I1a  ®} den
Weg freigelegt dem, W 4s dem neuzeıtlıchen Menschen- un Weltverständnis eiNZ1g
un allein ANSCIHNCSSCH erscheint: eiıner absolut autonOMCeN, ausschließlich 1mM Men-
schen begründeten un: ausschließlich VO bzw VOT dem Menschen verantwortenden
Ethik Es War auch klar, daß fortan nıcht mehr VO  w} eıiner absolut verbindlichen. Öltt-
lichkeit die ede seın konnte. Dıie der Ethik eigene Verbindlichkeit wurde herge-
leıitet aus der Verbindlichkeit der Konventionen Aaus dem gesellschaftlıchen Konsens
bzw Interessenkompromıiß.

Da jedoch 1Nne derart gestutzte Verbindlichkeit 1L11ULr lange dauert w1e die Wıirk-
samkeit iıhrer Begründung, mußte gerade 1mM Blick auf das Normproblem das Thema
VO der Wandelbarkeıt b7zw Veränderbarkeit un der Pluralıtät der sittlichen Forde-
LUNSCH eın überaus entscheidendes Gewicht erhalten. Konventionen, UÜbereinkünfte,
Interessenausgleıiche sınd Ja ihrer anNnzcCch Natur nach geschichtlich bedingte Größen. Sıe
sträuben sıch dagegen, überzeıtlichen Maxımen fixiert werden, verlangen viel-
mehr nach Steter Überholung und Veränderung iıhrer selbst. Der VO ıhnen ausgehende
Anspruch 1St lediglıch eıner „auf eit

Es versteht sıch, da{fß be1 eıiıner solchen Normbegründung die und vorrangıge
Einstellung gegenüber den Normen nıcht die fraglose Anerkennung, sondern 1Ur die
permanente, emanzıpatorisch-kritische Befragung un: Hınterfragung seın kann. Das
erscheint denn auch als das ma{fßgebliche Instrument, die Relatıivıtät der sıttlıchen
Forderungen behaupten. Man begreift leicht, W1e€e sıch das konkret 1m Ethos auUsSwWI1r-
ken mMu für die me1listen entsteht der Eindruck, daß sıttliıche Normen, weıl den
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Vorbehalt des Relatıven gestellt, grundsätzlich aufkündbar un aufhebbar sınd, mithin
nıcht als verlässıge Wegweıser, denen ma  z} ftesten alt finden kann, betrachtet WEeTl-

den dürten.

Hıntergründe

Wenn sittlıche Normen verblassen, „abhanden kommen“, VO  - der Gesellschaft nıcht
mehr als vernünftig-brauchbar, sondern L1LLUTr noch als anachronistisch-leblos empfunden
werden, pflegen Interpreten dieses Tatbestands gewöhnlıch daraut verweısen, daß
diese Normen deshalb gestorben sınd, weıl] s1€e entweder überhaupt nıemals echte S1tt-
liıche Normen DEWESCH sejen oder weıl dıe geschichtliıche Sıtuatlion, Aaus der heraus s1€
e1InNst entstanden sind, ıne andere wurde. In dem eınen oder anderen Fall Mag ine
solche Erklärung durchaus zutreffen. Doch mMUu auch ernsthaft damıt gyerechnet werden,
daß Normen deswegen als unpopulär un: als den vorherrschenden Interessen zuwıder-
laufend beurteilt werden, weıl der konkrete Lebensstil einer Gruppe oder einer anzech
Gesellschaft VO Devıatıon, VO 50g der Auflösung und Perversion des Menschseins
ertafßt 1St Niemand stellt 1in Abrede, da{fß 1n der VErSgANSCHEIL Menschheitsgeschichte
Phasen un Epochen siıttlicher Auflösung xab, die nıcht selten ZUu Aussterben ZanNzZCI
Gemeinschaften und Kulturkreise ührten. Wer aber o1bt die Sıcherheıit, da{fß die 10 S
wärtıge Menschheit gegenüber solchen Gefährdungen iımmun geworden se1? Immerhin
1St angesichts der bereıits besprochenen Normunwilligkeıit uNnseTrer Tage die rage nıcht
abzuweısen, ob dafür eben nıcht jene AUusS der Geschichte hinreichend bekannte Phase
siıttlıchen Abdrifts verantwortlich machen 1St

Neben diesen mehr das Grundsätzliche betreftenden Hintergründen bieten sıch für
die Beantwortung der rage nach dem Woher der gegenwärtıigen ormkriıse noch
dere Gründe Al:

Die heute Z Gewohnheıt, Ja Zu Programm gewordene Vermengung der Wahr-
heitsfrage miıt der Tatsachenfrage. Wenn 1n unserer eıt Menschen ine bestimmte 'Tat
vollbringen oder ein bestimmtes Unternehmen planen und dabe!ı in un VO  > der
Oftentlichkeit Applaus, Nachahmung und Unterstützung finden, oılt das als Beweıs
dafür, da{ß dıe „Geschichte“ auf ıhrer Seıite sel, daß richtig un ZuL ISt, W Aas S$1e ftun

möchten oder schon haben Was solchermaßen dominıert, ISt die Realıtät der
Fakten. Nach ıhr haben sıch die Urteıile der Menschen bılden. Dıie Wahrheit lıegt
also 1in den „vollendeten Tatsachen“ Auf der Ebene des Sıttlichen wirkt sıch eın der-
artıges Wahrheitsverständnıis zwangsläufig dahıngehend AUs, als sıttlich ur eben das
anzuerkennen, W as “  „geht  b} W 45 sıch als Tatsache etabliert und Anerkennung gyefunden
hat So 1St. auch dıe iıronische Bemerkung VO Gehlen verstehen, daß HMHSGIE eıt
als bedeutende ethische Neuerung „dıe unbegrenzte Bejahung des chlechthin Vorhan-
denen“ hervorgebracht habe, „ dafß 1UN das Vorhandene schon deswegen als legıt1-
milert gilt
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Der Mythos vo  s der „Veränderung“ bzw die Ausstattung des Begrifts „Verände-
rung“ mıiıt den Prädikaten des unbedingt Ertorderlichen un Gesollten. Wille und Be-
reitschaft ZUr Veränderung gelten alleın schon deswegen als das Bessere, weil durch S1€e

anders wird. Nach dem „Wıe“ und „Woraufhin“ des Veränderns wırd dabe!:
wen1g gefragt. Die Veränderung als solche hat das echt auf iıhrer S Daher
auch kennt S1e keinen Stillstand un keine Begrenzung ıhres Radıus. Nıcht Nur die NPBFO
hältnısse 1mM allgemeınen, sondern auch die siıttlıchen INormen 1M besonderen gelten als
Dermancent veränderungsbedürftig. Da{it gerade 1m Bereıich der Ethik eın Kontinuum
geben könnte, as, das ungeachtet allen Wandels und aller berechtigten Reform-
bestrebungen bzw Neubildungen sıch durchzuhalten hat, WEeNn der Mensch celbst
leiben soll;, kommt nıcht mehr 1ın den Sınn Hınter dieser Einstellung, welche sıch der
Veränderung überantwortet des blofßen Veränderns willen, steckt nıcht NUur die
Überzeugung, da{ß das Vergangene, weıl untauglıch für die Bewältigung des Heute
un orgen, nıcht bewahrt werden darf, sondern auch 1ıne VO der Erfahrung her
kaum stützende Ideologisıerung des „Fortschritts“, derzufolge Veränderung als
Ausdruck des entschlossenen Wıllens ZUET: Zukunft miıt dem Attrıbut einer absoluten
Verpflichtung belegt ISt

Dıie Absolutsetzung des emanzipatorisch-kritischen Bewußtseins. Streben nach
Emanzıpatıon wırd allgemeın als signifikant für menschenwürdiıges Verhalten un
Vollzug der Selbstbestimmung propagıert. Es entliädt sıch 1ın der Weıigerung ZA11 Identi-
fikatıon miıt dem Bestehenden, 1M Nıcht-Mıtmachen, 1mM Setzen VO Alternativzielen.
Seine Posıition 1St die der „Gegensıtuation“ (} Habermas) schlechthin. Daraus ergibt
sıch daß heute keine Normen, Instıtutionen un vorgegebenen Werte ungefragt und
unwiıdersprochen ANSCHOMME werden dürten. Die ıhnen AaNSCMESSCHEC Haltung 1St die
der bedingungslosen Kritik. Wıe sehr diese Kritik VO dem Wıllen ZUrFr Verneinung,
Diftfamierung und gewaltsamen Zerstörung ISt, 1ST 1in unseren Tagen genügend

beobachten. Im etzten geht dabe; den Ha das Bestehende, der sıch
der Voraussetzung entzündet, da{fß dıe Welt, die Gesellschaft eın einz1ges Zuchthaus 1St
Naturgemäls ISt VO dieser emanzıpatorischen Kritik die ora meısten betroften.
Ihr 1St wesentlıch zuzuschreiben, da{fß nıcht 1L11UIr das Traditionsgefüge 1m allgemeinen
ine tiefgreifende Erschütterung erfahren hat, sondern auch die Tabu- un Norni-
schwellen derart abgesenkt wurden, da{ß jedermann S1e mühelos überschreıiten Veli-

Mag
Selbstverständlich sınd noch weıtere Ursachen, ZU Teıl recht alltagsbestimmte, mMI1t

1mM Spiel die Unfähigkeıit un Unlust vieler Menschen VO heute, überhaupt gleıch
auf welcher Ebene langfristige Bindungen einzugehen, be1 oder be] jemand
auch über Durststrecken hınweg auszuhalten. der das Bedürfnis, Aaus dem ruck gC-
sellschaftlicher Konventionen auszubrechen (Zz Ferienhektik). Beides wirkt sıch, wıe
die Erfahrung zeıgt, auch sehr negatıv auf jene „Treuepflicht“ Aaus, welche sıttlıche An-
torderungen 1U einmal verlangen.
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Analyse der sittlichen Norm: Humanwissenschaft und Ethik

Sittliche Normen sınd strukturell VO  3, höchst komplexer Natur. Sıie lediglıch als
iıdeelle Gebilde bestimmen, ohne Bezug ZU Ganzen des Mensch- und Weltseins,
ware iıne UNAaNSCINCSSCNEC Verkürzung. Sie „tallen“ deshalb auch nıcht einfach VO

„Hımmel“ ung Ihnen eıgnet vielmehr durchaus 1ne phänomenal-empirische
Seıite. S1ie stehen 1in einer ınneren Beziehung den SOgeNaANNTLEN anthropologischen
Dringlichkeiten des Menschen und sınd soz1ologischer Beschreibung zugänglıch.

Auft der anderen Seıite darauf mu heute der größere Nachdruck gelegt werden
ware verfehlt, 1mM Blick auf die wıssenschaftlich ZUur Genüge erhärtete Tatsache, da{fß
der Mensch VO seıiner biologischen, psychıschen und soz1alen Grundbefindlichkeit her
Verhaltensnormen unbedingt nöt1ıg hat, das Problem der sıttlıchen Normierung bereıits
für erledigt bzw gelöst halten. Was immer auch anthropologischen Dringlich-
keiten sıch vorweısen läßt, kann nıcht schon ohne weıteres den Rang VO  o ethischen
Dringlichkeiten beanspruchen, oder umgekehrt: die sittliıchen Normen zeıgen mehr
als das, W as StreNgSg humanwissenschaftlicher Rücksicht Verhaltensnormen für
den Menschen erforderlich 1St.

Es hat den Anschein, da{fß dieser Tatbestand 1in der heutigen ethischen Diskussion noch
wen1g beachtet wırd. Darauf verweıst eLwWwa die Beobachtung, dafß gegenwärt1ig

Humanwissenschaftler sıch zunehmend die Kompetenz für dıe Lösung der ethischen
Probleme zusprechen. Damıt aber entsteht die Gefahr, 1ın jenes alte naturalistische
Sıttlichkeitskonzept wieder zurückzufallen, das AUS Ulpians Diktum „Natürliıch 1St,
W as die Natur alle Lebewesen lehrt“ („Naturale est; quod atura docet omn1a aNı-
malıa“) hervorging un: einer Maxıme wurde, „dıe das katholische Ethos (besonders
auch 1n der Theologie der Ehe) VO  — einem Gesichtspunkt her epragt hat, der dem
eigentlıch Menschlichen des Menschen, seiner ‚Natur‘ 1U  - gerade nıcht gerecht werden
kann“

Dıie Gleichsetzung des Sıttliıchen Jex moralıs) mi1t den biologischen, physiologischen
oder auch psychischen „Naturgesetzen“ (leges naturales) 1St nıcht vollziehbar. Den
Humanwissenschaften ZUZUMULTECN, VO ıhren Voraussetzungen her für den Menschen
ethische Normen entwiıckeln, hıeße s$1e überfordern. Gewiß bedürfen ethische Nor-
INE  $ einer anthropologischen Fundierung; dennoch übersteigen s1e das, W as die viel-
dimensionjerten Gesetzlichkeiten und Erfordernisse der vorpersonalen Natur des Men-
schen ZU Ausdruck bringen.

Das 1St auch nıcht schwer einsichtig machen. Das Spezifikum ethischer Normen
besteht Ja gerade darın, da{fß S1e werten, VO  > bestiımmten Sınnkriterien her das
1ne Verhalten für gul un sıttlıch gyeboten, das andere für böse un siıttliıch verboten
erklären. iıne derartıge ax1i0logische Funktion aber Aft die Möglichkeiten empirisch-
posıtıver Wissenschaft hınter sıch Wozu dıie Humanwissenschaften 1n der Lage sınd,
besteht 1n der Auskunft VO dem anthropologisch „Rıchtigen“ un „Falschen“. Das
solchermaßen „Richtige“ un „Falsche“ repräsentiert aber Aaus sıch heraus noch keines-

729



Bernhard Stoeckle OSB

WCBS das sittlicher Hiıinsıcht „Gute un „Böse S50 Mag durchaus denkbar SC1IN,

da{fß as, W 4a5 sıch humanwissenschaftlich als richtig herausstellt bestimm-
ten ethischen R ücksicht sıch als nıcht geboten, Ja als unvertretbar erkennen x1bt, oder
allgemeın: nıcht jedes Handeln, das den Erfordernissen der biologisch-psychisch-
soz1jalen Grundstruktur zuwıderläuft, MUu ethisch verwerflich SC1IH

Wenn demnach den anthropologischen Dringlichkeiten (ım Sınn der Alten die
„leges naturales“) nıcht schon VO  } siıch AauS C1a sıttlıcher Sollensanspruch bzw wert-

schaftende Funktion zukommt lıegt das daran, da{ß die Humanwissenschaften nıcht
über die Möglichkeit verfügen, auch die axiologische Orıentierung, nach der sıch
menschliıche Selbstverwirklichung auszurıichten hat verbindlich IMN vorzulegen Von
solıden Vertretern dieser Diszıplinen wiırd das auch unumwunden zugegeben „Die
Wissenschaft kann weder tür den einzelnen noch für C111 Kollektiv Sinnkriterien ent-

wickeln, die den Charakter wissenschaftlicher Satze haben“ Mohr) Ware

anders, müßte dıe ethische Wissenschaft ehrlıcherweıse sıch selber als überflüssig A o

klären
Es scheınt notwendig, dem (sesamt der Natur- und Humanwissenschatten

ÖBAie metaempirısch fundierte ethische Norm- un Normalwissenschaft die Seite
stellen Iso Was sittliche Norm eigentlichen ausmacht kann VO den anthro-
pologischen Erkenntnissen her alleın nıcht beantwortet werden Schliefßlich
auch dıe Gesamtkonstitution des Menschen mehr VOTLT als die Summe dessen, W 4s 38815

DPOSIULV empirische Analyse als Erfordernisse darzulegen vermag
Dessenungeachtet darf die Bedeutung der Humanwissenschatten für die ethische

Normfindung nıcht geNıNS geschätzt werden S1€e 1ST VOTLF allem darın sehen, da{fß SIC

wissenschaftlich begründete Einsichten VO Menschen un SC1INECIL Lebensbereichen VeTiI-

mitteln die Bedingtheiten WIC Chancen menschlichen Handelns der jeweiligen
Gegenwart aufzeigen nıcht zuletzt kritisch darlegen, 1inw1ıewel anthropologische
Implikate überkommener sıttlıcher Normen noch altbar sınd oder ıcht un generell
aut falsche Argumentatıonen aufmerksam machen Die Ethik mu{ deshalb bereit SC1IN,
dıe Konfrontation MI1 den Humanwissenschaften suchen Di1es 1ST OoOLwen-

dıger, als die Verhältnisse des modernen Lebens derart komplex geworden sınd daß
BEK Auslegung der sıttlichen Normatıvıtaten nıcht mehr VO der überlieterten Lebens-
erfahrung un der theoretischen Spekulatıon her werden kann

Elemente sittlicher Normierung

Der Mensch 1ST VO  w SC1LIHCI empirischen Grundausstattung, SsSCLINCI bıo psychischen
Mitgift her nıcht rogrammıert un festgestellt daß gleich dem Tıer dem
Diktat dieser Vorgegebenheıiten stünde und siıch iıhrer Funktionstüchtigkeit getrost
überlassen könnte SO tehlt ıhm biologischer Rücksicht die Instinktsicherheıit Es
1ST auch nıcht der Fall daß dıe ıhm CISCNEC biologische Substruktur, sosehr S1C SsSeC1iINECI
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onkreten sıttlıchen Lebensführung iıne Rolle spielt un auf eın „moralanaloges Ver-
halten“ erkennen aßt CZ Arterhaltung, Tötungshemmung, gyegenseıtige Hiılfe), sıch
iıhm zwingend, ohne die Möglichkeıt, sıch ıhr entziehen oder ıhr Sar zuwıderzuhan-
deln, auferlegen würde. Diese Mechanısmen siınd be1 ıhm Ja NULr rudımentär ausgepragt,

daß lediglich VO einer Art „ Vorprogramm” gesprochen werden kann. ıcht anders
verhält sıch mMI1t der spezifisch psychıschen Ausstattung des Menschen. Auch S1e 1St VO  -

besonderen Merkmalen gepragt: VO  , Unspezıalisiertheit un Plastıizıtät der Antriebe,
VO einem auffallenden Antriebsüberschuß (Affektüberladung), aber auch VO  e} der Neı-
Sung ZU  an Destruktion (explosiv-ekstatische Grundtendenz), W 4S nach Meınung VO  3

Wyss auf ıne exıstentielle Gebrochenheiıit hinzudeuten scheint
Sosehr 1U  — diese Merkmale rechtfertigen, den Menschen nıcht 1Ur als eın Mängel-

1, sondern auch als eın antınomiısch-diskrepantes Geschöpf betrachten, diese
Behinderungen werden dadurch wettgemacht un ausgeglıchen, da{fß der Mensch über
die Fähigkeıit verfügt, sıch diıesen Vorgegebenheiten oder verhalten können.
Er VEIMAS gezielt 1n s1e einzugreıfen, 1ST iın der Lage, sıch MmMI1t ıhnen iıdentifizieren
oder auch sıch ıhnen wıdersetzen. ber zeigt sıch ebenso, da der Mensch ıhnen
gegenüber Stellung beziehen mu{(ß Obwohl S1€e 1mM zewl1ssen Sınn selbst Normatıivıtäten,
also Dringlichkeiten anthropologischer Art darstellen, sınd S$1e ihrerseits normıerungs-
bedürttig. Das aber erfordert, daß S1€e danach prüfen sınd, InWw1ıeWwelt S1e 1ın den
verschiedenen Sıtuationen des Lebens VO  z Nutzen oder VO  >} Schaden sıind. Dabe:i spielt
die VO  $ den Wi;issenschaften gegebene Auskunft, W 45 generell anthropologisch richtig
oder falsch ISt;, iıne wichtige Rolle Sıe darf nıcht außer Betracht gelassen werden.
Allerdings ware höchst kurzschlüssig, das solchermaßen als richtig oder falsch est-
gestellte mıt dem Rang eiıner „normatıven raft des Faktischen“ ausZustatten, die
ine eigene ethische Stellungnahme und Wertung erübrigen würde.

Wıe aber 1St U DOSLtLV das Verhältnis VO  } anthropologischer un ethischer Nor-
matıvıtät bestimmen? Unter welcher Voraussetzung erhalten die bio-psychischen
Notwendigkeiten den Status VO  — sıttliıchen Normen?

Was die subjektive Seıite des Problems angeht, wırd INa  } dAsch können: Indem der
Mensch in Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeit (seines Auftrags, sıch sıch selbst
und seiner Mıtwelt verhalten müssen) die anthropologischen Vorgegebenheiten
bejaht, sofern s1e ıhm dringlıch das Rıchtige bedeuten, un: verneınt, sotfern S1e ıhm
Gefahr signalısıeren, werden dıese ıhm siıttlıch bedeutsamen, gyleichermafßen inter-
nalısıerten und indıyıdualisierten (bzw personalisierten) Anforderungen. Mıt eıner
solchen personalen Integration Auer: personale Kulminatıion) 1St aber noch ıcht

Wenn nämlıich der Mensch sich Z Bejahung un ZUur Verneinung dieser oder
jener seiner anthropologischen Bedingungen entschlie(ßt, LutL das 1im etzten nıcht
deswegen, weıl für 105 un Psyche das ine hılfreich un das andere schädlich 1St, SONMN-

dern weıl siıch bestimmten Sınnwerten se1nes Daseıins verpflichtet weıißl.
Wıe dringend geboten für die siıttlıche Ausrichtung des menschlichen Daseıins 1St,

über die gewifß notwendige und unerläßliche Feststellung der anthropologischen Dring-
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lichkeiten hınaus nach Ma{fsstäben fragen, welche eben diese Dringlichkeiten als
ethisch belangvoll erscheinen lassen, zeıgt folgende Überlegung: Hätte der Mensch
keine anderen Kriıterien für se1n Handeln 7ARke Verfügung als dıe VO den Human-
wissenschaften aufgezeigten Normatıvıtäten, wer oder W 4S könnte den Menschen
hındern, sıch über diese FErtordernisse hinwegzusetzen, iıhnen zuwıderzuhandeln? Wel-
che nNnstanz bedeutet ıhm, da unbedingt geboten un sinnvoll ISt, sich den Postula-
ten seiner Natur unterstellen? Von der Basıs dieser Wissenschaften her leiben diese
Fragen ohne Antwort.

Wenn demnach anthropologische Dringlichkeiten sıch dem Menschen als sittlich
verpflichtende Normen auferlegen, dann entscheidend deshalb, weıl S1€e 1mM Licht be-
stimmter Sınnwerte als sittlıch geboten ertahren werden. Diese Sınnwerte erschließen
sıch ıhm nıcht schon Aaus der Betrachtung seiner empirisch vorgegebenen Natur, S1€Ee
haben ıhr Zuhause 1mM Bereich des Ideellen, besser ZeESAgT in einem teleologısch be-
stimmten Menschenbild, dessen Wahrnehmung keineswegs ausreicht, W 4S dıe pOSI1-
t1ven Wissenschaften über das Sollen und Worauthin des Menschen Auskünften

gyeben vermOgen.
Ob 7ARER Vorlage eınes derartıgen, die mafßgeblichen Werte beinhaltenden und —

schließenden Menschenbilds dıe menschliche Vernunft alleine ımstande ISt, oder ob
dafür eın etztlich relıg1ös bestimmter Glaube eingesetzt werden muß, se1 hier nıcht
weıter erortert. Gegenwärtig reılich halten nıcht wenıge dafür, da dıe „besondere
Natur des Menschen“ NUuU  H VO  3 „relig1ös begründbaren Vorstellungen“ stutzen ist 9.
Auf jeden Fall wırd die Meınung vertireten se1n, daß das eigentlich ethische Ele-
ment der sıttlıchen Normen ISI Voraussetzung einer transempirischen se1
philosophischen oder theologischen Anthropologie erheben 1St

Das alles bedeutet Ffreıilıch nıcht, da{ß die sıttlıchen Normen Ww1e Gehlen echt
emerkt 1 { als betrachten waren, W as der Sache erst sekundär und VO  e

„außen“ her zuwächst. Der Anstofß ıhrer Statulerung erfolgt gzewifß durch die
VO Eigensinn der Realitäten uns auferlegte Sollenstorm. ber ebenso gilt fest-
zuhalten, daß damıt das Spezifische der siıttliıchen Normen noch keineswegs ausgelotet
ISt, W as sıch Ja alleın schon darın zeıgt, da{ß Normen z1bt, welche die handgreifliche
Realıtät transzendıieren, da{fß siıttlıche Sollensforderungen, tun oder zZzu nter-

lassen, keineswegs ımmer den entsprechenden SpONTanNenN Impulsen bio-psychischer Art

entsprechen 1
Diese Zusammenhänge machen notwendig, das Verhältnis VO  s den die sittlıchen

Normen konstitu:erenden Sınnwerten un den für S1e ebenso mafßgeblichen anthropo-
logischen Dringlichkeiten noch geENAUCFr bestimmen. Da 7zwiıschen beiden Gegeben-
heiten eın sachlicher, un: Wr qualitativer Unterschied AaNSCHOMIM werden mußß, 1St
nıcht übersehen. Dıie Erkenntnis nämlıch, da{ß VO  3 den bio-psychischen Bedingun-
SCH her diese oder jene Normativıtät sıch auferlegt, Sagt STIreNg 2  3900801 noch nıchts
Endgültiges darüber AdUus, ob wirklich eiınen Wert oder Sınn hat, entsprechend solcher

» Gesetzlichkeıit“ andeln. SO kann durchaus der Fall eintreten, da{ die Treue
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einem Sınnwert VO Menschen tordert, ıne bestimmte seiner anthropologischen
Dringlichkeiten andeln, deren Anspruch gegenüber dem höheren un anderen des
entsprechenden Sınnwerts zurückzustellen. So wırd InNnan beispielsweise nıcht asScnh kön-
NECNMN, daß die Implikate des Gebots der Feindesliebe und der Verzeihung voll auf der
Linıe dessen lıegen, W as 1m anthropologischen Vorprogramm bereıits vorgezeichnet 1St

Das wırd auch VO  e} Humanwissenschaftlern 1ın Rechnung gestellt. Wwar halten S1€e
daran fest, da{ß die für Verhalten grundlegenden siıttlıchen Normen 1n dıe DOSItLV
aufweısbare, biologisch un psychısch vorgegebene Verhaltensreaktionsbreite des Men-
schen fallen sollten, doch halten S1€E Verstöfße die Naturgesetzlichkeıiten mıtunter
für geboten Mohr). Allerdings dürfe das nıcht derart überspannt werden, als würde
durch die Bıindung dıe Sınnwerte die anthropologische Norm 1ın jedem Fall außer
Verbindlichkeit ZESCIZT. Wıe dem auch sel1: 1n jedem Fall o1bt sıch dıe sıttliche Norm
als die Verpflichtungsseite eınes Sinnverhaltens 1mM Humanum erkennen, un das
bedeutet etztlich spezıifısch sıttlıch 1St 1i1ne Norm erst dann, WE s1e VO  w der rage
nach dem humanen Sinnverhalt ausgeht und nıcht eintach Daten, Tatbestände un Vor-
programmıerungen An Ausdruck bringt.

Charakteristika der sıttlichen Norm

Unter Voraussetzung dieser ıhrer Grundstruktur lassen sıch nun auch die entschei-
denden Merkmale der sıttliıchen Norm verständlich machen:

Die „Tonlage“ der sıttliıchen Norm 1St eindeutig präskriptiv: S1€e stellt weder ıne
blofße, nıchts verpflichtende Intormatıon noch eınen eintachen Ratschlag dar, s1€e
schreıibt vielmehr eın bestimmtes Verhalten verbindlich VDE Sie o1bt Vorschrift über
den Verlauf, den ıne konkrete Handlung in eiıner ebenso konkreten Sıtuation
nehmen hat Dıieser Verbindlichkeitsanspruch steht ıhrer Wertbestimmtheıt 1n CNS-
Ster Verbindung. Im etzten leitet sıch aAb VO dem ıdealtypıschen Menschenbild, aut
das s1e notwendiıg bezogen 1St. Je unbedingter dieses 1St, ausgepragter trıtt das
Flement des Präskriptiven der siıttlichen Norm 1in Erscheinung. Dementgegen re1-
chen die anthropologischen Bedürftigkeiten als solche nıcht AaUuUs, jenen der Eıgenart
der sittlichen Normierung entsprechenden Verbindlichkeitsgrad gewährleisten.

Miıt dem Merkmal des „verbindlichen Vorschreibens“ hängt A  INMECN, da{ß
die sittlıchen Normen, indes Ss1e gebieten, auch verbieten, andere als dıe VO ihnen
gewollten Verhaltensweisen ausschließen. Das Verbot erwelst sıch SOmıIt als jene Seıite
der sittlıchen Norm, „die Rıchtung verwehrt“ Wyss, Beziehung und Gestalt, 219
die dem Handeln Grenze un Umständen Widerstand entgegenNSETZT, ıhm die
Erfahrung „geschlossener Raume, zugesperrter Türen, Beendigung eınes eges, Schei-
tern eıner ewegung“ vermuittelt. Sowen1g ıne ora ohne Normen o1bt, wen1g
z1ibt Normen ohne Verbote. Dıies in Erinnerung rutfen scheıint nıcht unwichtig.
Wenn etw2a gesagt wird, daß anstelle eıiner „durch Verbote gekennzeichneten Moral“
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den Menschen aufgezeigt werden musse, ıhre „pOsıtıve Verantwortung“ lıege
Böckle), Aßt ıne solche Antithetik aut 1ne Verkennung dessen schließen, W as

sıttlıche Norm und damıt Moral ınsgesamt bedeuten. Von der augenblıcklichen e1lt-
stromung Aaus gesehen 1St freilich ıne solche Posıtion begreiflıch: 1st INa  . doch schnel]l
bereıt, ine Moral,; dıe allzu nachdrücklich die Verbote herausstellt, als Tabu-Moral

diskreditieren.
Dauerhaftigkeit und Wandelbarkeit. Im Bliıck auf ;hre zeitliche Dımensionierung

kommt der sıttlıchen Norm vorrangıg das Element des Dauerhaften Ihr Daseın
1STt nıcht das eınes „Wegwerfprodukts“, das lediglıch für die Kurzfristigkeit des Heute
entworten, IMOTrSCH bereıts überholt und außer Kurswert ZSESETZT 1St Geschichtlich
konkret findet diese Konstanz ıhren Ausdruck darın, dafß sıttliche Normen ın tradi-
tionellen Meınungen und Verhaltensweisen verankert siınd. Das chaflt die Voraus-
SETZUNG für hre Internalısıerung und sıchert dem Menschen darüber hınaus sinnvolle
Entlastung 1mM Vollzug seiner sıttlichen Exıstenz. Der Umstand, daß sittliche Normen
MmM1t „Uberkommenem“ iun un insofern auch „gestern“ schon gegolten haben, 1sSt
auf keinen Fall eın Indız für ıhre Unbrauchbarkeit ZUr Bewältigung heutiger un
zukünftiger Anliegen. Diese hre konservatiıve Funktıion erhellt iınsbesondere AUusSs iıhrer
N  20 Verflechtung mi1t den anthropologischen Grundbestimmungen des Menschen,
die Ja zutijefst konstanter Natur sınd, Ww1e€e mit den bestimmenden Sınnwerten, welche
durch ıhren Rückbezug aut das S1€e tragende Menschenbild geschichtlicher Wandelbar-
keıit und menschlicher Beliebigkeit entrückt sınd. Veränderlich 1mM Sınn VO abwand-
lungstähig b7zw erweiterungsbedürftig sınd sıttlıche Normen demnach NUur weıt, als
die Veränderbarkeit des Menschen und seıner Umwelt yeht Diese aber 1Sst doch w esent-

lıch eingegrenzter, als dıe heute bevorzugte Auffassung wahrhaben 111 Daran aındert
auch nıchts der Hınweis auf den Sogenannten Erkenntnisfortschritt.

Mangel hinreichender Evidenz. Anders als die DOSItLV autweisbaren Norma-
t1vıtäten des anthropologischen Bereichs sınd die eigentlıch sıttlıchen Normen nıcht
derart evıdent un schlüssig. Ihnen eıgnet keine zwıngende innere Einsichtigkeit un
Gewißheit. Nur durch Autweiıis ıhrer anthropologischen Grundlagen vermögen S1e eın
ein1germaßen hınreichendes Ma{fiß Plausibilität gewınnen. Dıieses Defizit rührt
unmıiıttelbar davon her, daß sıttlıche Normen sıch wesentlich der Verwirklichung VO  S

Sınnwerten verpflichtet sehen, dıe als solche nıcht mi1t Hılte empirisch-positiver Me-
thode veriıfızierbar Sn d Naturgemä{fß kann dıe „Inevıdenz“ sıttlicher Normen VelrI-

schiedene Grade und Abstufungen haben So weıiß INan, daß sıttliche Normen, die 1m
Dienst höherer sıttlicher VWerte stehen, weıtaus schwieriger einsichtig machen sind
als jene Gruppe VO  $ Normen, welche den entscheidenden anthropologischen Dring-
liıchkeiten sıttlıcher Transparenz verhelfen 1
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